
Unternehmer und 
Geschäftsführer

Reisekosten: Bei dauerhafter  
Tätigkeit bei einem Kunden nur  
Pendlerpauschale?

Arbeitnehmer dürfen ihre Fahrten zur ers-
ten Tätigkeitsstätte lediglich mit der Entfer-
nungspauschale, auch als Pendlerpauscha-
le bezeichnet, steuerlich geltend machen. 
Das sind 0,30 Euro pro Entfernungskilome-
ter bzw. 0,38 Euro ab dem 21. Entfernungs-
kilometer. „Erste Tätigkeitsstätte“ kann 
auch der Betrieb eines Kunden oder eines 
verbundenen Unternehmens sein, wenn 
der Arbeitnehmer dort längerfristig tätig 
wird. Was aber gilt bei Selbstständigen, 
wenn diese nur einen einzigen Kunden 
besuchen und ihre Tätigkeit dort dauer-
haft verrichten? Das Finanzgericht Rhein-
land-Pfalz hat entschieden, dass auch in 
diesem Fall nur die Entfernungspauscha-
le anzusetzen ist (Urteil vom 19.6. 2024,  

1 K 1219/21). Es wurde aber die Revision zu-
gelassen, die der Kläger auch eingelegt hat 
(Az. des BFH: VIII R 15/24, Quelle: FG Rhein-
land-Pfalz, PM vom 24.7.2024). 

Ein IT-Berater erzielte in den Streitjahren 
2016 bis 2018 Einkünfte aus selbstständi-
ger Arbeit. Seine Tätigkeit übte er an vier 
Tagen pro Woche am Sitz seines einzigen 
Kunden aus. Er machte die Aufwendungen 
für die Fahrten von seiner Wohnung zum 
Kunden und zurück als Betriebsausgaben 
geltend, und zwar nach Dienstreisegrund-
sätzen und nicht mit der Entfernungspau-
schale. Das Finanzamt hingegen vertrat die 
Auffassung, dass dem Begriff der „ersten 
Tätigkeitsstätte“ in § 9 EStG, der seit 2014 
für den Bereich der Werbungskosten gilt, 
auch Bedeutung für die Auslegung des 
Begriffs der „Betriebsstätte“ in § 4 Abs. 5 
EStG zukomme, also für den Bereich der 
Betriebsausgaben von Selbstständigen. 
Das Finanzamt stützte sich insoweit auf 
eine Anweisung des Bundesfinanzministe-
riums (BMF-Schreiben vom 23.12.2014, BStBl 

2015 I S. 26). Folge: Der IT-Berater habe bei 
seinem Kunden seine erste Tätigkeitsstät-
te, so dass nur die Entfernungspauschale 
anzusetzen sei. Die hiergegen gerichtete 
Klage hatte keinen Erfolg - allerdings aus 
einem anderen Grund als den, den das Fi-
nanzamt vorgebracht hat. 

Die Anforderungen an eine erste Tätig-
keitsstätte im Sinne des § 9 EStG seien im 
vorliegenden Fall nicht erfüllt. Darauf kom-
me es aber auch gar nicht an, denn maß-
gebend sei, wo sich die Betriebsstätte des 
Steuerpflichtigen befinde. Bezüglich des 
Begriffs der „Betriebsstätte“ dürfe nicht 
auf den seit 2014 geltenden Begriff der 
„ersten Tätigkeitsstätte“ abgestellt werden. 
Vielmehr müsse der Betriebsstättenbegriff 
anhand der bisherigen BFH-Rechtspre-
chung eigenständig ausgelegt werden. Im 
vorliegenden Fall sei der Sitz des einzigen 
Kunden des Klägers als seine Betriebsstät-
te anzusehen, so dass er seine Fahrtkosten 
zwischen Wohnung und Betriebsstätte nur 
in Höhe der Entfernungspauschale als Be-
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triebsausgaben geltend machen könne. 
Die Wohnung des Klägers bzw. sein häusli-
ches Arbeitszimmer stellen hingegen keine 
Betriebsstätte dar. 

Betriebsprüfung: Änderung von Steuer-
bescheiden trotz Bestandskraft?

Will das Finanzamt einen einmal erteilten 
Steuerbescheid ändern, bedarf es dazu 
einer rechtlichen Grundlage. Das gilt auch 
im Rahmen einer Betriebs- oder anderen 
Außenprüfung. Bei selbstständig tätigen 
Steuerpflichtigen besteht die Möglichkeit 
der Änderung oftmals nach § 164 AO. Das 
heißt, die Steuerbescheide können geän-
dert werden, weil sie vom Finanzamt zu-
nächst unter dem Vorbehalt der Nachprü-
fung erlassen wurden. Hat das Finanzamt 
die entsprechenden Steuerbescheide aber 
nicht unter dem Vorbehalt der Nachprü-
fung erlassen, kommt als Änderungsvor-
schrift üblicherweise nur § 173 Abs. 1 Nr. 1 
AO in Betracht. Danach sind Steuerbeschei-
de aufzuheben oder zu ändern, soweit Tat-
sachen oder Beweismittel nachträglich be-
kannt werden, die zu einer höheren Steuer 
führen. Kürzlich hat der Bundesfinanzhof 
entschieden, dass auch die Art und Weise, 
in der ein Einnahmen-Überschussrechner 
seine Aufzeichnungen geführt hat, eine 
Tatsache ist. Wird sie dem Finanzamt nach-
träglich bekannt, kann sie zur Korrektur ei-
nes bestandskräftigen Einkommensteuer-
bescheids führen (BFH-Urteil vom 6.5.2024, 
III R 14/22). 

Der Kläger war als Einzelhändler tätig 
und ermittelte seinen Gewinn im Wege 
der Einnahmen-Überschussrechnung  
(§ 4 Abs. 3 EStG). Das Finanzamt veranlagte 
ihn zunächst erklärungsgemäß und ohne 
Vorbehalt der Nachprüfung. Eine spätere 
Außenprüfung beanstandete die Aufzeich-
nungen des Klägers als formell mangelhaft 
und führte zu einer Hinzuschätzung. Das Fi-
nanzamt änderte daraufhin die bestands-
kräftigen Einkommensteuerbescheide der 
Streitjahre. Dies sei auch verfahrensrecht-
lich zulässig, da im Rahmen der Außenprü-
fung nachträglich steuererhöhende Tatsa-
chen bekannt geworden seien (§ 173 Abs. 1 
Nr. 1 AO). Dem folgte der BFH im Grundsatz. 

§ 173 Abs. 1 Nr. 1 AO lasse eine Änderung 
bestandskräftiger Steuerbescheide nicht 
nur dann zu, wenn sicher feststehe, dass 
der Steuerpflichtige Betriebseinnahmen 
nicht aufgezeichnet habe. Auch die Art 
und Weise, in der der Steuerpflichtige sei-
ne Aufzeichnungen geführt habe, sei eine 
Tatsache im Sinne des § 173 Abs. 1 Nr. 1 AO. 
Dies gelte für Aufzeichnungen über den 
Wareneingang (§ 143 AO) ebenso wie für 
sonstige Aufzeichnungen oder die übrige 
Belegsammlung eines Steuerpflichtigen, 

der seinen Gewinn durch Einnahmen-Über-
schussrechnung ermittle, auch wenn § 4 
Abs. 3 EStG keine Verpflichtung zur förm-
lichen Aufzeichnung der Betriebseinnah-
men und Betriebsausgaben vorsehe. Da-
rüber, ob im Streitfall eine Änderung der 
bestandskräftigen Steuerbescheide gemäß 
§ 173 Abs. 1 Nr. 1 AO zulässig war, konnte 
der BFH allerdings - mangels hinreichen-
der Feststellungen des Finanzgerichts zur 
Rechtserheblichkeit - nicht abschließend 
entscheiden. Die Tatsache, ob und wie der 
Steuerpflichtige seine Bareinnahmen auf-
gezeichnet habe, sei rechtserheblich, wenn 
das Finanzamt bei deren vollständiger 
Kenntnis bereits im Zeitpunkt der Veranla-
gung zur Schätzung befugt gewesen wäre 
und deswegen eine höhere Steuer festge-
setzt hätte. Da eine Schätzungsbefugnis 
des Finanzamts in bestimmten Fällen auch 
bei (lediglich) formellen Mängeln der Auf-
zeichnungen über Bareinnahmen beste-
he, müsse das Finanzgericht im zweiten 
Rechtsgang prüfen, ob die Unterlagen des 
Klägers Mängel aufwiesen, die zur Hinzu-
schätzung von Betriebseinnahmen führen 
(Quelle: BFH, PM vom 4.7.2024).

Arbeitgeber und Arbeitnehmer

Arbeitslohn: Kostenerstattung für  
Führungszeugnis nicht zu versteuern

Kostenerstattungen eines kirchlichen Ar-
beitgebers an seine Arbeitnehmer für die 
Einholung erweiterter Führungszeugnisse 
zum Zweck der Prävention gegen sexu-
alisierte Gewalt führen nicht zu steuer-
pflichtigem Arbeitslohn (BFH-Urteil vom 
8.2.2024, VI R 10/22). Die Kläger gehören 
zum Arbeitgeberkreis eines Generalvika-
riats. Nach der Ordnung zur Prävention 
gegen sexualisierte Gewalt an Minderjäh-
rigen und schutz- oder hilfebedürftigen 
Erwachsenen haben sich die kirchlichen 
Rechtsträger unter anderem folgende 
Verpflichtungen auferlegt: Mitarbeitende 
sowie ehrenamtlich Tätige, die Minderjäh-
rige, schutz- oder hilfebedürftige Erwach-
sene beaufsichtigen, betreuen, erziehen, 
ausbilden oder vergleichbaren Kontakt zu 
ihnen haben, müssen bei der Einstellung 
bzw. Beauftragung und nachfolgend im 
regelmäßigen Abstand von fünf Jahren ein 
erweitertes Führungszeugnis vorlegen. Die 
Kosten werden den Mitarbeitern erstat-
tet. Das Finanzamt vertrat die Auffassung, 
dass die erstatteten Aufwendungen für die 
Erteilung von erweiterten Führungszeug-
nissen in den jeweils laufenden Beschäf-
tigungsverhältnissen als steuerpflichtiger 
Arbeitslohn zu erfassen seien. Die hierge-
gen gerichtete Klage war erfolgreich und 
die Revision des Finanzamts wurde zurück-
gewiesen.

Begründung: Arbeitslohn ist dann nicht an-
zunehmen, wenn ein überwiegend eigen-
betriebliches Interesse des Arbeitgebers 
vorliegt. So verhält es sich im Streitfall. 
Die Einholung der erweiterten Führungs-
zeugnisse durch die Arbeitnehmer erfolg-
te aufgrund einer (nur) die kirchlichen 
Rechtsträger, nicht aber die Arbeitnehmer 
treffenden (kirchenrechtlichen) Verpflich-
tung. Die entstehenden Kosten hat der 
Arbeitgeber im eigenen Interesse aufge-
wendet. Haben die Arbeitnehmer die vom 
Arbeitgeber für dessen eigenbetriebliche 
Tätigkeit zu tragenden Kosten zunächst 
aus eigenen Mitteln verauslagt, wendet der 
Arbeitgeber ihnen mit der Erstattung ihrer 
Aufwendungen keinen Vorteil zu, der sich 
im weitesten Sinne als Gegenleistung für 
das Zurverfügungstellen der individuellen 
Arbeitskraft des Arbeitnehmers erweisen 
könnte.

Praxistipp:
Der BFH hat offen gelassen, ob er über 
die kirchlichen Arbeitgeber hinaus 
auch in weiteren Sachverhalten die 
Kostenerstattung für ein (erweitertes) 
Führungszeugnis als steuerfrei anse-
hen würde. Daher müssen Betroffene 
in anderen Fällen ihrerseits darlegen, 
dass ein überwiegend eigenbe-
triebliches Interesse vorgelegen hat. 
Allerdings geht es zumeist ohnehin nur 
um wenige Euro und für Arbeitnehmer, 
die ehrenamtlich tätig sind, werden 
die Gebühren auf Antrag zumeist sogar 
ganz erlassen.

 Kapitalanleger

Verzinsliche Fremdwährungskonten: 
Wichtige Neuregelung ab 2025

Derzeit sind Währungsgewinne und -ver-
luste aus verzinslichen wie auch aus nicht 
verzinsten Fremdwährungsguthaben allen-
falls als privates Veräußerungsgeschäft ge-
mäß § 23 Abs. 1 Nr. 2 EStG zu erfassen. Das 
bedeutet, dass Veräußerungsgewinne aus 
Fremdwährungen, die länger als ein Jahr 
gehalten werden, steuerfrei bleiben. Dem-
entsprechend sind Verluste nach einem 
Jahr steuerlich unbeachtlich. Bei Veräuße-
rung innerhalb eines Jahres nach Anschaf-
fung unterliegen Veräußerungsgewinne 
nicht dem Abzug von Kapitalertragsteuer, 
sondern müssen in der Einkommensteuer-
erklärung angegeben werden und unterlie-
gen dem persönlichen Steuersatz. Entspre-
chende Verluste können ausschließlich 
mit anderen positiven Einkünften aus pri-
vaten Veräußerungsgeschäften verrechnet 
werden. Für die Versteuerung kommt es 
also allein auf die Haltedauer des Fremd-
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währungsguthabens an. Ob das Guthaben 
verzinst wird oder unverzinslich ist, spielt 
keine Rolle. Doch zum 1.1.2025 tritt eine be-
deutende Rechtsänderung ein.

Bei Anlagen, die ab dem 1.1.2025 ange-
schafft werden, wird zwischen verzinsli-
chen und unverzinslichen Fremdwährungs-
konten unterschieden. Währungsgewinne 
aus verzinslichen Fremdwährungsgutha-
ben sind künftig den Einkünften aus Ka-
pitalvermögen zuzurechnen (gemäß §  20 
Abs. 2 Nr. 7 und Abs. 4 EStG). Gewinne unter-
liegen somit - unabhängig von einer Halte-
dauer - dem Kapitalertragsteuerabzug von 
25 Prozent, also der so genannten Abgel-
tungssteuer. Verluste können mit anderen 
positiven Einkünften aus Kapitalvermögen 
verrechnet werden. Für Währungsgewinne 
und -verluste aus unverzinslichen Fremd-
währungskonten gibt es keine Rechtsände-
rung. Es bleibt dabei, dass nach einer Hal-
tedauer von einem Jahr Gewinne steuerfrei 
und Verluste steuerlich unbeachtlich sind 
(BMF-Schreiben vom 19.5.2022, BStBl 2022 I 
S. 742, Rz. 131; BMF-Schreiben vom 11.7.2023, 
BStBl 2023 I S. 1471, Rz. 325).

Bei verzinslichen Fremdwährungskonten 
stellt künftig jede Einzahlung oder Zins-
gutschrift einen Anschaffungsvorgang 
dar. Im Falle der späteren Rückzahlung 
liegt ein veräußerungsgleicher Vorgang 
im Sinne von § 20 Abs. 2 Satz 2 EStG vor. 
Dabei kommt es nicht darauf an, ob eine 
etwaige Fremdwährungskapitalforderung 
zugleich in Euro oder in eine dritte Wäh-
rung umgewandelt wird. Das Gleiche gilt, 
wenn die Fremdwährungskapitalforderung 
nach Fälligkeit erneut verzinslich angelegt 
wird oder auf ein anderes verzinsliches 
Konto bei demselben oder einem ande-
ren Kreditinstitut umgebucht wird. Diese 
Vorgänge stellen steuerlich eine Veräu-
ßerung der ursprünglichen Kapitalforde-
rung und zugleich eine Anschaffung einer 
neuen Kapitalforderung dar. Die Prolon- 
gation täglich fälliger Kapitalforderungen 
(beispielsweise Tagesgeldanlagen) sowie 
die Änderung des Zinssatzes stellt für sich 
genommen keinen Anschaffungs- oder 
Veräußerungstatbestand dar, es sei denn 
das Guthaben wird erstmalig verzinslich 
oder ein bisher verzinsliches Guthaben 
wird erstmalig unverzinslich angelegt. Bei 
der Anschaffung und Veräußerung meh-
rerer gleichartiger Fremdwährungsbeträge 
ist zu unterstellen, dass die zuerst ange-
schafften Beträge zuerst veräußert werden. 
Bei unverzinslichen Fremdwährungskonten 
gelten Währungsgewinne/-verluste aus 
der Veräußerung oder Rückzahlung wei-
terhin als privates Veräußerungsgeschäft 
(gemäß § 23 Abs. 1 Nr. 2 EStG). 
Bei Fremdwährungsguthaben auf Zah-
lungsverkehrskonten (z.B. Girokonten) 
kann unterstellt werden, dass diese nur 

als Zahlungsmittel eingesetzt werden und 
eine Einkunftserzielungsabsicht bei den 
Einkünften aus Kapitalvermögen nicht vor-
handen ist. Eine Erfassung von Währungs-
gewinnen/-verlusten nach § 20 EStG schei-
det daher aus. Lediglich die mit diesen 
Fremdwährungsguthaben erzielten Zinsen 
unterliegen einer Besteuerung nach § 20 
Abs. 1 Nr. 7 EStG.

Alle Steuerzahler

Kinderbetreuungskosten:  
Bundesverfassungsgericht nimmt  
Beschwerde nicht an

Kinderbetreuungskosten, darunter fal-
len auch Kindergartenbeiträge, sind un-
ter bestimmten Voraussetzungen als 
Sonderausgaben absetzbar, und zwar 
mit zwei Drittel der Aufwendungen, 
höchstens 4.000 Euro je Kind (§ 10 Abs. 1  
Nr. 5 EStG). Begünstigt sind Dienstleistun-
gen zur Betreuung eines Kindes, das das 14. 
Lebensjahr noch nicht vollendet hat. Son-
derregelungen gelten für Kinder mit einer 
Behinderung. Voraussetzung für den Ab-
zug ist unter anderem, dass das Kind zum 
Haushalt des Steuerpflichtigen gehört. Der 
Bundesfinanzhof hatte kürzlich bestätigt, 
dass es maßgebend auf die Haushaltszu-
gehörigkeit ankommt. § 10 Abs. 1 Nr. 5 EStG 
verstoße jedenfalls dann nicht gegen das 
Grundgesetz, wenn die Betreuungsauf-
wendungen desjenigen Elternteils, der das 
Kind nicht in seinen Haushalt aufgenom-
men hat, durch den ihm gewährten Freibe-
trag für den Betreuungs- und Erziehungs- 
oder Ausbildungsbedarf abgedeckt werden 
(BFH-Urteil vom 11.5.2023, III R 9/22). Es ist 
darauf hinzuweisen, dass auch die hierge-
gen gerichtete Verfassungsbeschwerde er-
folglos geblieben ist. Genauer gesagt wur-
de dieser erst gar nicht zur Entscheidung 
angenommen. Damit bleibt die Auffassung 
des BFH bestehen, wonach die Haushalts-
zugehörigkeit des Kindes beim so genann-
ten Residenzmodell maßgebend ist (BVer-
fG, Beschluss vom 22.4.2024, 2 BvR 1041/23).

Privatinsolvenz: Insolvenzverwalter-
vergütung keine außergewöhnliche 
Belastung

Das Verbraucherinsolvenzverfahren, auch 
als Privatinsolvenzverfahren bezeichnet, 
soll es Schuldnern ermöglichen, von ihren 
Restschulden befreit und nach einer Wohl-
verhaltensphase wieder wirtschaftlich in-
tegriert zu werden. Der Bundesfinanzhof 
hat entschieden, dass die zugunsten des 
Insolvenzverwalters festgesetzte Tätig-
keitsvergütung beim Insolvenzschuldner 
steuerlich aber nicht als außergewöhn-
liche Belastung zu berücksichtigen ist 

(BFH-Urteil vom 16.12.2021, VI R 41/18). 
Die Aufwendungen seien nicht „außer-
gewöhnlich“. Die Überschuldung von Pri-
vatpersonen sei kein gesellschaftliches 
Randphänomen. Insolvenzverfahren von 
Verbrauchern und bestimmten unterneh-
merisch tätigen Privatpersonen seien kei-
neswegs unüblich. Von der Möglichkeit des 
vereinfachten (Verbraucher-)Insolvenzver-
fahrens hätten seit Einführung im Jahr 1999 
bis Ende 2019 immerhin rund 2,13 Mio. Pri-
vatpersonen Gebrauch gemacht. Es könne 
deshalb nicht angenommen werden, dass 
dem Insolvenzschuldner durch die Tätig-
keitsvergütung eines Insolvenzverwalters 
größere Aufwendungen als der überwie-
genden Mehrzahl der Steuerpflichtigen 
gleicher Einkommensverhältnisse, gleicher 
Vermögensverhältnisse und gleichen Fami-
lienstands erwachsen seien. 

Vor einigen Jahren hatte der BFH noch 
eine andere Auffassung vertreten und 
entschieden, die Vergütung für den In-
solvenzverwalter oder Treuhänder könne 
unter bestimmten Voraussetzungen, ins-
besondere wenn der Steuerpflichtige die 
Ursache seiner Überschuldung und damit 
die Notwendigkeit eines Verbraucherinsol-
venzverfahrens nicht selbst gesetzt habe, 
als außergewöhnliche Belastung abziehbar 
sein (BFH-Urteil vom 4.8.2016, VI R 47/13). 
Diese Ansicht hat der BFH aber ausdrück-
lich aufgegeben.

Steuerbescheide: Verlängerung der 
Bekanntgabevermutung auf vier Tage

Steuerbescheide - und auch andere Ver-
waltungsakte - gelten grundsätzlich drei 
Tage nach der Aufgabe zur Post als be-
kanntgegeben. Das ist die so genannte 
Bekanntgabe- bzw. Zugangsfiktion des § 
122 Abs. 2 Nr. 1 der Abgabenordnung (AO). 
Der Tag der Bekanntgabe ist wichtig, da die 
Einspruchsfrist erst ab der tatsächlichen 
Bekanntgabe läuft. Da ab 2025 aufgrund 
des „Postrechtsmodernisierungsgesetzes“ 
verlängerte Postlaufzeiten gelten, hat der 
Gesetzgeber auch die gesetzliche Zugangs-
fiktion geändert. Diese wird ab dem 1.1.2025 
von bisher drei Tage auf vier Tage verlän-
gert. Im Interesse der Rechtssicherheit 
und Rechtsklarheit wird auch die bisheri-
ge gesetzliche Bekanntgabevermutung bei 
elektronischer Übermittlung eines Verwal-
tungsakts von drei Tage auf vier Tage nach 
der Absendung angepasst. Dies vermeidet 
unterschiedliche Bekanntgabezeitpunk-
te in Abhängigkeit von der Übermittlung 
durch die Post oder der elektronischen 
Übermittlung (§ 122 Abs. 2a AO). Außerdem 
wird die bisherige gesetzliche Bekannt-
gabevermutung bei Bereitstellung eines 
elektronischen Verwaltungsakts zum Abruf 
von drei Tage auf vier Tage nach Absen-
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dung der elektronischen Benachrichtigung 
angepasst (§ 122a Abs. 4 AO).

Praxistipp:
Weiterhin gilt die bisherige Fristenre-
gelung des § 108 Abs. 3 AO, nach der 
sich der Bekanntgabezeitraum zum 
nächsten Werktag verlängert, wenn der 
vierte Tag (bislang der dritte Tag) nach 
Aufgabe zur Post auf einen Sonnabend, 
einen Sonntag oder einen gesetzlichen 
Feiertag fällt. Das war im Rahmen des 
Gesetzgebungsverfahrens zunächst 
umstritten.

Aussetzung der Vollziehung: Zinssatz 
von 6 Prozent p.a. verfassungswidrig?

Wer gegen einen Steuerbescheid Ein-
spruch einlegt oder gar Klage erhebt, muss 
die festgesetzte Steuer zunächst zahlen. 
Allerdings kann ein Antrag auf Aussetzung 
der Vollziehung gestellt werden, dem bei 
„ernstlichen Zweifeln an der Rechtmäßig-
keit des angefochtenen Bescheids“ statt-
zugeben ist. Dies bedeutet, dass die Steuer 
zunächst nicht entrichtet werden muss. Die 
Aussetzung der Vollziehung hat jedoch ei-
nen Haken: Bleiben Einspruch oder Klage 

endgültig ohne Erfolg und muss die Steuer 
dann „nachträglich“ doch gezahlt werden, 
sind für die Dauer der Aussetzung Zinsen 
zu zahlen, und zwar 0,5 Prozent pro Monat 
(Aussetzungszinsen, § 237 i.V.m. 238 Abs. 1 
Satz 1 AO).

Der Bundesfinanzhof hält den Zinssatz von 
0,5 Prozent pro Monat bzw. 6 Prozent pro 
Jahr für die Aussetzungszinsen für verfas-
sungswidrig. Er hat daher mit Beschluss 
vom 8.5.2024 (VIII R 9/23) das Bundesver-
fassungsgericht angerufen. Im Streitfall 
hatte der Kläger seinen Einkommensteu-
erbescheid 2012 angefochten. Dessen 
Vollziehung setzte das Finanzamt aus. Die 
Klage war erfolglos. Aussetzungszinsen 
von 0,5 Prozent wurden für 78 Monate 
festgesetzt, unter anderem für den Zeit-
raum vom 1.1.2019 bis zum 15.4.2021. Der 
Kläger wandte sich gegen die Zinsfestset-
zung. Nach Auffassung des BFH verstößt 
ein Zinssatz von 0,5 Prozent pro Monat für 
die Aussetzungszinsen im Zeitraum vom 
1.1.2019 bis zum 15.4.2021 gegen Art. 3 Abs. 
1 GG. Zumindest während einer anhalten-
den strukturellen Niedrigzinsphase ist 
der gesetzliche Zinssatz der Höhe nach 
evident nicht (mehr) erforderlich, um den 
durch eine spätere Zahlung typischerweise 
erzielbaren Liquiditätsvorteil abzuschöp-
fen. Zudem werden Steuerpflichtige, die 
Aussetzungszinsen nach einem verlorenen 

Einspruchs- oder Klageverfahren schulden, 
und Steuerpflichtige, die „nur“ Nachzah-
lungszinsen aufgrund einer Steuernach-
forderung entrichten müssen, ungleich 
behandelt. Denn Nachzahlungszinsen wer-
den seit dem 1.1.2019 lediglich mit einem 
Zinssatz von 0,15 Prozent für jeden Monat, 
also 1,8 Prozent p.a., berechnet. Auch diese 
Zinssatzspreizung ist verfassungsrechtlich 
nicht gerechtfertigt (Quelle: BFH, PM vom 
22.8.2024).

Praxistipp:
Mit Beschluss vom 8.7.2021 (1 BvR 
2237/14) hat das Bundesverfassungs-
gericht die Höhe der Zinsen auf 
Steuernachzahlungen (und auch auf 
Steuererstattungen), die so genannte 
Vollverzinsung, für verfassungswidrig 
erklärt. Auch hier wurden früher Zinsen 
in Höhe von 6 Prozent p.a. festgesetzt. 
Die Verfassungshüter halten den 
Zinssatz zwar seit dem 1.1.2014 für un-
vereinbar mit Art. 3 Abs. 1 GG, doch der 
Gesetzgeber musste erst zum 1.1.2019 
reagieren. Seitdem werden lediglich 1,8 
Prozent p.a. erhoben. Die Entscheidung 
aus Karlsruhe erstreckte sich aber 
nicht auf die Aussetzungszinsen und 
andere „Teilverzinsungstatbestände“.
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